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Herrn
Parth Trivedi
Stresemannstr. 81
41236 Mönchengladbach

Ihr Ansprechpartner:
Filiale Giesenkirchen
Telefon 02161 279-0
Fax 02161 279-6350
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Trivedi,

unsere mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Filialen, im KundenServiceCenter und in vielen 
anderen Bereichen geben jeden Tag ihr Bestes, um Ihnen zu zeigen, dass Sie mit der Wahl Ihres Finanzpartners 
eine hervorragende Entscheidung getroffen haben.

Nach drei Jahren Stabilität ist per 1. April 2025 eine Anpassung unserer Preise für die Kontoführung notwendig. 
Auch wir sind von den inflationsbedingt steigenden Kosten der letzten Jahre betroffen.

Ab dem 1. April 2025 beträgt der monatliche Grundpreis für die Kontoführung 5 Euro sowie der Preis je 
Buchungsposten einheitlich 0,50 Euro. Ein- und Auszahlungen an Geldautomaten bleiben selbstverständlich 
kostenlos.

Zudem gibt es für einige grundlegende Funktionen Ihres Girokontos aktuell neue Geschäftsbedingungen. Für 
diese und für die Preisanpassung benötigen wir Ihre Zustimmung.

Diese können Sie online mit nur wenigen Klicks vornehmen.

Eine Übersicht der neuen Preise finden Sie auf der letzten Seite.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und freuen uns darauf, Sie auch in Zukunft bei all Ihren 
finanziellen Anliegen begleiten zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen
Stadtsparkasse Mönchengladbach

Stadtsparkasse Mönchengladbach
Bismarckplatz 10
41061 Mönchengladbach
Anstalt des öffentlichen Rechts
HR Nr. A 3455 (AG Mönchengladbach)
Sparkassen-Finanzgruppe

 USt-IdNr. DE 120 499 145

Telefon 02161-279-0
Telefax 02161-279-6365
www.sparkasse-moenchengladbach.de
info@sparkasse-moenchengladbach.de

SWIFT-Adresse (BIC): MGLSDE33XXX
BLZ: 310 500 00

  



Stadtsparkasse
Mönchengladbach

� Stadtsparkasse Mönchengladbach Seite 1 von 13

��
Anpassungen von Bedingungen per 1. April 2025 / 5. Oktober 2025

Wir können uns vorstellen, dass Änderungen von Bedingungen nicht immer ganz einfach zu verstehen
sind. Das möchten wir Ihnen hiermit vereinfachen. Zunächst möchten wir Ihnen kurz zusammenfassen,
was die Änderung der Bedingungen für Sie bedeutet. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie dann
eine Darstellung der genauen Änderungen der einzelnen Bedingungen.

1. Bedingungen für den Überweisungsverkehr � Anpassung per 5. Oktober 2025� Alle bestehenden Bedingungen für den Überweisungsverkehr (bspw. Einzel-/Sammel-/ Echtzeit-
Überweisung) werden zusammengefasst, um ein einheitliches Bedingungswerk zu erhalten.� Darüber hinaus werden Gesetzgebungen der europäischen Union umgesetzt, die für ganz
Europa einheitliche Regeln für Echtzeitüberweisungen schaffen, da noch nicht alle Banken
Echtzeitüberweisungen als Standard anbieten.� Für Sie ergeben sich daraus nur Vorteile, da die Sie mit der von uns bereits heute angebote-
nen Echtzeitüberweisung in alle EU-Mitgliedsstaaten überweisen können.� Besondere Neuerungen für Echtzeitüberweisungen ab dem 5. Oktober 2025 sind u. a.:
- Echtzeitüberweisungen werden von allen Zahlungsdienstleistern in ganz Europa akzep-

tiert und angeboten.
- Möglichkeit von beleghaften Echtzeitüberweisungen und Echtzeit-Sammelüberweisungen.
- Sie können ein Maximallimit für Echtzeitüberweisungen persönlich festlegen.
- Kostenlose Information über ausgeführte Echtzeit-Überweisungen.
- Automatische Überprüfung, ob IBAN und Name des Zahlungsempfängers übereinstimmen.

2. Bedingungen für die Mastercard / VisaCard (Kreditkarte) und Bedingungen für die digitale
Mastercard Basis/VisaCard (Kreditkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren �
Anpassung der 1. April 2025� Entstehung von Guthaben auf Kreditkarten:

- Bereits heute ist es möglich, dass durch Erstattungen auch Guthaben auf der Kreditkarte
entstehen kann.

- Diese Vorgänge wurden in die Bedingungen für die Kreditkarte mit aufgenommen und der
Umgang mit diesem Guthaben geregelt (bspw. Übertragung auf Ihr Girokonto zum mo-
natlichen Abrechnungszeitpunkt).� Anpassung für digitale Karten:

- In den Bedingungen wurden Ergänzungen vorgenommen, die klarstellen, dass die Bedin-
gungen gleichermaßen für der Nutzung der digitalen Karte gelten (nur sofern Sie die
Kreditkarte digitalisiert haben).

- Darüber hinaus wurde aufgenommen, dass Sie bereits vor Erhalt der physischen Karte
eine digitale Karte bestellen können.� Ergänzung der Möglichkeit, dass Sie an Geldautomaten mit Kontaktlos-Funktion mit der Kar-

ten-PIN Geld abheben können (ebenfalls bereits heute möglich).

3. Preis- und Leistungsverzeichnis - Anpassungen per 1. April 2025� Folgende Inhalte werden angepasst:
- Preismodelle für Privatgirokonten.
- Kostenpflichtige Serviceleistungen
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Bedingungen für den Überweisungsverkehr
Fassung Januar 2023 September 2024

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen von Kunden des Kunden und die Gutschrift von Überweisungen gelten die fol-
genden Bedingungen.

Überweisungsaufträge in Euro innerhalb des Einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area (SEPA),
siehe Länderliste der SEPA-Teilnehmerstaaten und -gebiete gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis) werden, sofern vom Kun-
den nicht ausdrücklich anders gewünscht, nach den für SEPA geltenden Interbankenabkommen (SEPARulebooks) als SEPA-Über-
weisung ausgeführt.

Sofern von der Sparkasse angeboten, kann der Kunde die Sparkasse durch besondere Weisung beauftragen, eine Überweisung
in einer anderen Währung als dem Euro oder in Euro nach anderen Überweisungsverfahren oder nicht zu Lasten seines Zah-
lungskontos, z. B. auf Basis einer Bargeldeinzahlung, auszuführen. Andere Überweisungen als SEPA-Überweisungen werden
nach Maßgabe der jeweiligen von der Sparkasse akzeptierten Interbankenabkommen ausgeführt.

Die Begriffe �Überweisung� oder �Überweisungsauftrag� erfassen grundsätzlich alle Arten der Überweisung.

1 Allgemein
1.1 Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauftrags
Der Kunde kann die Sparkasse beauftragen, einen Geldbetrag (Überweisungsbetrag) zulasten seines Zahlungskontos bei der
Sparkasse durch eine Überweisung Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines Zahlungsempfängers zur Gutschrift auf dessen Zah-
lungskonto an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln (Überweisungsauftrag).

Der Kunde kann die Sparkasse auch beauftragen, regelmäßig, jeweils zu einem bestimmten wiederkehrenden Termin, einen
gleichbleibenden festen Geldbetrag an das gleiche Konto des Zahlungsempfängers auf dasselbe Zahlungskonto zu überweisen
(Dauerauftrag). Der erste Ausführungstag muss dem Geschäftstag der Erteilung bzw. Änderung des Dauerauftrags nachfolgen.
Möglich ist auch, einen Überweisungsauftrag zur Ausführung an einem späteren Tag als dem Tag des Zugangs des Auftrags zur
einmaligen Ausführung als terminierten Überweisungsauftrag zu erteilen.

Eine Echtzeitüberweisung ist eine Überweisung in Euro, die an jedem Kalendertag rund um die Uhr sofort ausgeführt wird.

Sofern zwischen Kunde und Sparkasse vereinbart, können mehrere Überweisungsaufträge in einer Datei gebündelt über einen
elektronischen Zahlungsauslösekanal (z. B. Online-Banking oder EBICS) erteilt werden (Sammel-Überweisung).

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung zu verwenden. Die für die Ausführung der Überweisung erforderli-
chen Angaben ergeben sich aus den Nummern 2.1, 3.1.1 und 3.2.1.
Für das Überweisungsverfahren hat der Kunde, je nach Zielgebiet und Währung des Überweisungsbetrags, bestimmte Kunden-
kennungen zur Bezeichnung und zweifelsfreien Ermittlung des Zahlungsempfängers oder dessen Kontos zu verwenden.

Zielgebiet Währung Kundenkennung des
Zahlungsempfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend innerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraums2

(EWR)

Euro IBAN1

Inland oder innerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums Andere Währung als Euro - IBAN1 und BIC3 oder

- Kontonummer und BIC3

Außerhalb des Europäischen Wirtschafts-
raums (Drittstaaten4) Euro oder andere Währung - IBAN1 und BIC3 oder

- Kontonummer und BIC3

Die für die Ausführung des Überweisungsauftrags erforderlichen Angaben ergeben sich je nach Zielgebiet und Währung des
Überweisungsbetrages aus den Nummern 2.1 oder 3.1.1 oder 3.2.1.

1.3 Erteilung des Überweisungsauftrags und / Autorisierung und Zustimmung zur Datenverarbeitung
(1) Der Kunde erteilt der Sparkasse einen Überweisungsauftrag mittels eines von der Sparkasse zugelassenen Vordrucks oder
in der mit der Sparkasse anderweitig vereinbarten Art und Weise (z. B. per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben
gemäß Nummer 2.1 bzw. Nummer 3.1.1 oder 3.2.1.
(1) Der Kunde erteilt der Sparkasse einen Überweisungsauftrag unter Angabe der erforderlichen Angaben gemäß Nummern 2.1
oder 3.1.1 oder 3.2.1 entweder mittels eines von der Sparkasse zugelassenen Formulars (beleghafter Überweisungsauftrag)
oder in der mit der Sparkasse für sonstige Zahlungsauslösekanäle, über die ihr ein Überweisungsauftrag erteilt werden kann (z.
B. Online-Banking oder Mobile-Banking-Anwendung), anderweitig vereinbarten Art und Weise.

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder feh-
lerhafte Angaben können zu Verzögerungen und zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus können Schäden für den
Kunden entstehen. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Sparkasse die Ausführung ablehnen
(siehe auch Nummer 1.7). Hält der Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Sparkasse
gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisungsaufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen, falls
das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.



� Stadtsparkasse Mönchengladbach Seite 3 von 13

Der Kunde hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder feh-
lerhafte Angaben können zu Verzögerungen oder Fehlleitungen von Überweisungen führen, woraus für den Kunden und den
Zahlungsempfänger Schäden entstehen können. Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften erforderlichen Angaben
kann die Sparkasse die Ausführung der Überweisung ablehnen (siehe Nummer 1.7).

Hält der Kunde bei der Ausführung der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Sparkasse gesondert, d.h. außer-
halb des Formulars oder der elektronisch (z. B. per Online-Banking) übermittelten Auftragsdaten mitzuteilen. [gültig ab
05.10.2025: Ein beleghafter Echtzeitüberweisungsauftrag ist grundsätzlich in einem Umschlag mit der Aufschrift �Echtzeitüber-
weisung� einzureichen, es sei denn, die Sparkasse bietet andere Möglichkeiten an.]

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch seine der Sparkasse mittels Unterschriftsprobe bekannte Unterschrift
oder in der anderweitig mit der Sparkasse vereinbarten Art und Weise (z. B. PIN/TAN, Freigabe in der Mobile-Banking-Anwen-
dung). In dieser der Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Sparkasse die für die Ausfüh-
rung der Überweisung notwendigen personenbezogenen Daten des Kunden abruft (aus ihrem Datenbestand), verarbeitet, über-
mittelt und speichert.
[�]
(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrages an die Sparkasse auch einen Zahlungsauslösedienst
gemäß § 1 Absatz 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn diesen
nicht online zugänglich.

1.4 Wirksamwerden / Zugang des Überweisungsauftrags bei der Sparkasse
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Sparkasse zugeht. Das gilt auch, wenn ihr der Überweisungsauftrag über
einen Zahlungsauslösedienstleister erteilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags Überweisungsauftrags in
den dafür vorgesehenen Empfangsvorrichtungen der Sparkasse (z. B. mit Abgabe in den Geschäftsräumen oder Eingang auf dem
Online-Banking-Server der Sparkasse).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs Zugangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 Satz 3 nicht auf einen Geschäftstag der
Sparkasse gemäß �Preis- und Leistungsverzeichnis�, so gilt der Überweisungsauftrag erst als am darauffolgenden Geschäftstag
als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der Sparkasse oder dem im �Preis- und Leistungsver-
zeichnis� angegebenen Annahmezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestimmung der Ausfüh-
rungsfrist (siehe Nummer 2.2.2) erst als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen.

[gültig ab 05.10.2025:
(4) Besonderer Zugangszeitpunkt des Echtzeitüberweisungsauftrags

(a) Bei einem nicht elektronischen Echtzeitüberweisungsauftrag gilt der Zeitpunkt als Zugangszeitpunkt, zu dem die Sparkasse
die Angaben zum Zahlungsauftrag in ihr internes System eingegeben hat, was so bald wie möglich erfolgt, nachdem der Kunde
seinen nicht elektronischen Echtzeitüberweisungsauftrag erteilt hat.

(b) Sofern abweichend zu Nummer 12 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB-Sparkassen) ein Echtzeitüberweisungsauftrag zu
Lasten eines Zahlungskontos, dessen Kontowährung auf eine andere Währung als Euro lautet (Fremdwährungskonto), zugelassen
wird, gilt als Zugangszeitpunkt des Echtzeitüberweisungsauftrags der Zeitpunkt, zu dem der Überweisungsbetrag in Euro umge-
wandelt wurde. Diese Währungsumrechnung erfolgt unmittelbar nach Erteilung des Echtzeitüberweisungsauftrags an die Spar-
kasse.

(c) Werden Echtzeitüberweisungsaufträge als Sammel-Überweisung eingereicht, gilt als Zugangszeitpunkt der Zeitpunkt, zu dem
der daraus hervorgehende Überweisungsvorgang von der Sparkasse herausgelöst wurde. Die Sparkasse beginnt mit der Umwand-
lung des Sammelauftrags unverzüglich nach der Auftragserteilung des Kunden an die Sparkasse und schließt die Umwandlung so
bald wie möglich ab.]

1.5 Widerruf des Überweisungsauftrags
[�]
(2) Haben Sparkasse und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung vereinbart (siehe Nummer 2.2.2
Absatz 2), kann der Kunde den terminierten Überweisungsauftrag bzw. den Dauerauftrag (siehe Nummer 1.1) bis zum Ende des
vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Sparkasse widerrufen. Der Widerruf muss der Sparkasse in Textform
oder, wenn im Rahmen der Geschäftsbeziehung der elektronische Kommunikationsweg vereinbart wurde (z. B. Online- Banking),
auf diesem Wege zugehen. Die Geschäftstage der Sparkasse ergeben sich aus dem �Preis- und Leistungsverzeichnis�. Auch der
Widerruf einer Echtzeitüberweisung muss der Sparkasse bis zum Ende ihres allgemeinen Geschäftstages an einem Werktag
(grds. Montag bis Freitag ohne Samstag) vor dem Ausführungstag während der Geschäftszeiten zugehen. Nach dem rechtzeiti-
gen Zugang des Widerrufs eines Dauerauftrags bei der Sparkasse werden keine weiteren Überweisungen mehr aufgrund des
bisherigen dieses Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn
Kunde und Sparkasse dies vereinbart haben. Den verspäteten Widerruf einer terminierten Echtzeitüberweisung oder Dauerauf-
trag-Echtzeitüberweisung wird die Sparkasse nur zur Bearbeitung annehmen, wenn die Widerrufserklärung per Online-Banking
unter Nutzung der hierfür vorgesehenen Funktion rechtzeitig vor dem Ausführungstermin erklärt wird. Die Vereinbarung wird
wirksam, wenn es der Sparkasse gelingt, die Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. Nutzt
der Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, bedarf es ergänzend der Zustim-
mung des Zahlungsauslösedienstleisters und des Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung eines solchen Widerrufs des Kun-
den berechnet die Sparkasse das im �Preis und Leistungsverzeichnis� ausgewiesene Entgelt.
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1.6 Ausführungsbedingungen / Ausführung des Überweisungsauftrags / Kontostandsberichtigung
(1) Die Sparkasse führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben (siehe Num-
mer 2.1, 3.1.1 und 3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert
ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung
vorhanden oder ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).
(1) Die Sparkasse führt den Überweisungsauftrag an ihren Geschäftstagen gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis innerhalb der
für die Überweisung geltenden Ausführungsfristen aus, wenn die Ausführungsbedingungen für die Überweisung fristgemäß
erfüllt sind. Wird die Überweisung ausgeführt, so belastet die Sparkasse den Überweisungsbetrag dem Konto des Kunden.

(2) Die Ausführungsbedingungen für eine Überweisung sind, dass� die zur Ausführung erforderlichen Angaben (je nach Zielgebiet und Währung des Überweisungsauftrages siehe Num-
mer 2.1 bzw. 3.1.1 bzw. 3.2.1) in der vereinbarten Art und Weise (siehe Nummer 1.3 Absatz 1) vorliegen, und� der Überweisungsauftrag vom Kunden autorisiert ist (siehe Nummer 1.3 Absatz 2), und� ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden ist oder ein dafür
ausreichender Kredit eingeräumt ist (Eingeräumte Kontoüberziehung), und� etwaige, zwischen Sparkasse und Kunde für bestimmte Zahlungsauslösekanäle oder Überweisungsarten vereinbarte
Verfügungslimite für Überweisungen (z. B. für Online-Banking oder Mobile-Banking-Anwendung) eingehalten sind,
und� die Prüfung der wirksamen Autorisierung � was bei der Autorisierung mittels Unterschrift voraussetzt, dass der Spar-
kasse diese durch eine Unterschriftprobe bekannt ist - und der Einhaltung der Vorgaben des Geldwäschegesetzes
fristgemäß abschließend möglich ist, und� der Kunde in Kenntnis, dass eine Empfängerüberprüfung (siehe �Hinweis: Überprüfung des Zahlungsempfängers nach
Art. 5c Verordnung (EU) 260/2012�) eine Abweichung des vom Kunden angegebenen Namens bzw. der Firma des Zah-
lungsempfängers vom Namen des Kontoinhabers des Empfängerkontos ergeben hat, dennoch die Sparkasse recht-
zeitig zur Ausführung beauftragt.

(3) Die Sparkasse unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung von Überweisungen auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge
der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.
(3) Zusätzliche Ausführungsbedingungen für Echtzeitüberweisungen sind, dass� der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers solche Zahlungen in Euro auf der Basis des SEPA-Interbankenab-

kommens �SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER (SCT INST)� annimmt, und� der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers über das von der Sparkasse genutzte Zahlungssystem erreichbar
ist, [gültig ab 05.10.2025: und� der gegebenenfalls vom Kontoinhaber individuell festgelegte Höchstbetrag für Echtzeitüberweisungen eingehalten
ist.]

Der Kunde kann die Erreichbarkeit eines Zahlungsdienstleisters für Echtzeitüberweisungen vorab anhand einer in der Internet-
filiale der Sparkasse veröffentlichten Auflistung der teilnehmenden Institute ermitteln.

[gültig ab 05.10.2025: Die Sparkasse bietet dem Kunden auf Verlangen die Möglichkeit, einen per Echtzeitüberweisung versend-
baren Höchstbetrag festzulegen. Dieser Höchstbetrag kann � im Rahmen der zwischen Kunde und Sparkasse vereinbarten allge-
meinen Verfügungslimite für Überweisungen � nach dem alleinigen Ermessen des Kunden entweder pro Tag oder pro Zahlungs-
vorgang festgelegt und jederzeit vor Erteilung eines Echtzeitüberweisungsauftrags geändert werden. Er gilt kontobezogen für alle
verfügungsberechtigten Personen (Kontoinhaber, Kontobevollmächtigte, Vertreter des Kontoinhabers) gemeinsam. Die erstma-
lige Einrichtung des Echtzeitüberweisungsbetragslimits ist bei der Sparkasse zu beantragen. Bietet die Sparkasse eine Antrag-
strecke im Online-Banking an, kann der Antrag über diesen Weg erfolgen.]

(2) (4) Die Sparkasse und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind berechtigt,
die Überweisung ausschließlich anhand der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Num-
mer 1.2) auszuführen.

(5) Die Sparkasse unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die Ausführung und Gutschrift von Überweisun-
gen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg in der vereinbarten Form (z. B. Kontoauszug). Über die Ausführung einer
Echtzeitüberweisung stellt die Sparkasse zusätzlich innerhalb der Ausführungsfrist (siehe Nummer 2.2.1. i.V.m. �Preis- und Leis-
tungsverzeichnis�) Informationen auch über das Elektronische Postfach der Sparkasse oder in der über das Online-Banking ab-
rufbaren Umsatzliste oder über einen anderen vereinbarten elektronischen Weg (z. B. App Sparkasse, Kontowecker) zur Verfü-
gung. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert
vereinbart werden. Hat der Kunde einen Zahlungsauslösedienstleister genutzt, wird auch diesem die Information zur Verfügung
gestellt.

[gültig ab 05.10.2025:
(6) Hat die Sparkasse eine Echtzeitüberweisung für den Kunden ausgeführt, aber vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers nicht fristgemäß eine Ausführungsbestätigung erhalten, dass der Überweisungsbetrag auf dem Konto des Zahlungsemp-
fängers verfügbar gemacht wurde, so bringt die Sparkasse, unbeschadet anderweitiger Ansprüche des Kunden, das Konto des
Kunden, zu dessen Lasten er den Echtzeitüberweisungsauftrag erteilt hat, unverzüglich wieder auf den Stand, auf dem es sich
ohne den Echtzeitüberweisungsvorgang befunden hätte. (7) Der Kunde hat mit der Sparkasse einen Kommunikationsweg zu ver-
einbaren, den die Sparkasse für die Erfüllung ihrer ihm gegenüber bestehenden gesetzlichen Mitteilungs- und Informationspflich-
ten im Zusammenhang mit Echtzeitüberweisungen nutzen soll.]
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1.7 Ablehnung der Ausführung des Überweisungsauftrags / Unterrichtung über die Ablehnung / Entgelt für die
berechtigte Ablehnung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann die Sparkasse die Ausführung des Über-
weisungsauftrags
ablehnen. Hierüber wird die Sparkasse den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nummer 2.2.1 bzw. 3.1.2
und 3.2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei
wird die Sparkasse, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung
geführt haben, berichtigt werden können.
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6 Absätze 2 und 3) nicht erfüllt, ist die Sparkasse berechtigt, die Aus-
führung des Überweisungsauftrags abzulehnen. Unabhängig davon ist die Sparkasse berechtigt, die Ausführung einer Sammel-
Überweisung abzulehnen, wenn der Sammelauftrag entgegen Nummer 1.1. nur eine SEPA-Überweisung bzw. Echtzeitüberwei-
sung enthält und der Kunde auf die Empfängerüberprüfung verzichtet hat. [gültig ab 05.10.2025: Einen Echtzeitüberweisungs-
auftrag, der den vom Kunden festgelegten Höchstbetrag für Echtzeitüberweisungsaufträge überschreitet oder zu einer Überschrei-
tung des Höchstbetrages führt, muss die Sparkasse ablehnen und wird ihn nicht ausführen.]

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Sparkasse erkennbar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zah-
lungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Sparkasse dem Kunden hierüber
unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.
(2) Lehnt die Sparkasse die Ausführung der Überweisung ab, wird sie den Kunden hierüber unverzüglich, auf jeden Fall aber
innerhalb der in Nummer 2.2.1 bzw. 3.1.2 bzw. 3.2.2 vereinbarten geregelten Fristen, unterrichten. Dies kann auch auf dem für
Kontoinformationen vereinbarten
Weg geschehen. Dabei wird die Sparkasse, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten angeben, wie
Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können. Hat der Kunde einen Zahlungsauslösedienstleister genutzt,
wird auch diesem die Information zur Verfügung gestellt.

(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags berechnet die Sparkasse das im�Preis- und Leistungsverzeichnis� ausgewiesene Entgelt.
(3) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Sparkasse erkennbar keinem Zahlungsempfänger oder keinem
Konto zuzuordnen, ist diese verpflichtet, den Kunden unverzüglich hierüber zu unterrichten und ihm gegebenenfalls den Zah-
lungsbetrag wieder herausgeben.

(4) Für die berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags berechnet die Sparkasse das im�Preis- und Leistungsverzeichnis� ausgewiesene Entgelt.

1.8 Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung des Überweisungsauftrags übermittelt die Sparkasse die in der Überweisung darin
enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem Zahlungsempfänger die
Überweisungsdaten, zu denen auch die IBAN des Kunden (Zahlers) gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen. Bei grenz-
überschreitenden Überweisungen [gültig bis 04.10.2025: und bei Eilüberweisungen im Inland] können die Überweisungsdaten
auch über das Nachrichtenübermittlungssystem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz
in Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus Gründen der Systemsicherheit
speichert SWIFT die Überweisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der Schweiz
und in den USA.
[�]
1.10 Entgelte und deren Änderung
1.10.1 Entgelte für Kunden, die Verbraucher sind
[�]
2 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums2 (EWR) in Euro oder
in anderen EWR-Währungen5

2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:� Name des Zahlungsempfängers, (Als Name des Zahlungsempfängers sind bei einer natürlichen Person deren Vor-

name(n) und Nachname(n) anzugeben und bei einer juristischen Person deren Firma oder deren Name.),� Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2),� Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß �Anlage Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung�),� Überweisungsbetrag,� Name des Kunden,� IBAN des Kunden.

[gültig ab 05.10.2025: Sofern die Sparkasse für Zahlungsempfänger, die juristische Personen sind, einen Zahlungsauslösekanal
anbietet, der es ermöglicht, einen Überweisungsauftrag zu erteilen, indem die Kundenkennung des Zahlungsempfängers zusam-
men mit anderen Datenelementen als dem Namen des Zahlungsempfängers angegeben werden, die den Zahlungsempfänger ein-
deutig identifizieren (z. B. eine Steuernummer, einen europäischen Kundenidentifikator gemäß Art. 16 Abs. 1, Unterabsatz 2 der
Richtlinie (EU) 2017/1132 oder einen LEI (Legal Entity Identifier)- Code), können auch diese Datenelemente im Überweisungsauf-
trag angegeben werden.]
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2.2 Maximale Ausführungsfrist
2.2.1 Fristlänge
(1) Die Sparkasse ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätestens innerhalb der im �Preis- und Leis-
tungsverzeichnis� angegebenen Ausführungsfrist Ausführungsfristen beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ein-
geht.

(2) Die Sparkasse macht einen bei ihr zur Gutschrift auf dem Konto des Kunden eingegangenen Überweisungsbetrag unverzüg-
lich gemäß der im Preis- und Leistungsverzeichnis angegebenen Fristen verfügbar. Muss die Sparkasse eine Währungsumrech-
nung vornehmen, entweder zwischen dem Euro und einer anderen Währung, als einer solchen eines Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder zwischen Währungen zweier Staaten, die nicht Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, wird sie den Überweisungsbetrag dem Kunden unverzüglich nach der
dazu erforderlichen Währungsumrechnung verfügbar machen. Die Gutschrift einer Überweisung in Euro, einschließlich einer
Echtzeitüberweisung in Euro, auf einem Fremdwährungskonto ist nur möglich, wenn die Parteien eine von Nr. 12 Allgemeine
Geschäftsbedingungen abweichende Regelung im Kontovertrag vereinbart haben.

2.2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überweisungsauftrags des Kunden bei der Sparkasse
(siehe Nummer 1.4).
(2) Vereinbaren die Sparkasse und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung nicht am Tag des Zugangs des Auftrags
beginnen soll, sondern später an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem Tag, an dem
der Kunde der Sparkasse den zur Ausführung des Überweisungsauftrags erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur
Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auftrag Überweisungsauftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Ter-
min für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Vereinbaren die Sparkasse und der Kunde die Ausführung einer Echtzeit-
überweisung zu den Bedingungen gemäß Satz 1, kann zusätzlich optional eine Uhrzeit vereinbart werden. Fällt der vereinbarte
Termin nicht auf einen Geschäftstag der Sparkasse, so beginnt am darauffolgenden Geschäftstag die Ausführungsfrist. Die Ge-
schäftstage der Sparkasse ergeben sich aus dem �Preis- und Leistungsverzeichnis�.
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden von der Kontowährung des Kundenkontos abweichenden Währung
beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt [gültig ab
05.10.2025: , bzw. bei einer Echtzeitüberweisung zu dem Zeitpunkt, zu dem der Überweisungsbetrag in Euro umgewandelt wurde].

2.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
2.3.1 Erstattung bei einer eines nicht autorisierten Überweisung Überweisungsauftrags
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nummer 1.3 Absatz 2) hat die Sparkasse gegen den Kunden keinen An-
spruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag zu erstatten und, sofern
der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne
die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist unverzüglich, spätestens bis
zum Ende des Geschäftstags gemäß �Preis- und Leistungsverzeichnis� zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Spar-
kasse angezeigt wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Sparkasse auf andere Weise davon Kenntnis erhalten
hat. [�]
2.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Spar-
kasse die unverzügliche und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt
oder fehlerhaft war. [�]
[gültig ab 05.10.2025: Fehlerhaft ist die Ausführung einer autorisierten Überweisung auch dann, wenn bei der Empfängerüber-
prüfung des Zahlungsempfängers die Sparkasse die Anforderungen des Artikels 5c Abs. 1 Verordnung (EU) Nr. 260/2012 oder der
Zahlungsauslösedienstleister des Kunden die Anforderungen des Artikels 5c Abs. 2 Verordnung (EU) Nr. 260/2012 nicht eingehal-
ten haben und deshalb der Überweisungsbetrag auf ein Zahlungskonto überwiesen wurde, dessen Kontoinhaber nicht der vom
Kunden angegebene beabsichtigte Zahlungsempfänger ist.]
[�]
(4) Ist bei einer Echtzeitüberweisung der Überweisungsbetrag dem Zahlungsempfänger verfügbar gemacht worden, der Überwei-
sungsauftrag aber wegen der Nichteinhaltung einer Frist gegenüber dem Kunden gemäß Nummer 1.6 Absatz 6 storniert worden,
so ist der Kunde auf Verlangen der Sparkasse verpflichtet, unverzüglich Auskunft über den Zahlungsempfänger und dessen Berei-
cherung zu erteilen, d.h. dessen Name, Anschrift und die für den Zahlungsempfänger eindeutige Bezeichnung der Forderung mit-
zuteilen sowie ob der Kunde eine Gegenleistung für den stornierten Überweisungsauftrag vom Zahlungsempfänger erhalten hat.

(4) (5) Wurde ein Überweisungsauftrag nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Sparkasse auf Verlangen des Kunden den Zah-
lungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über das Ergebnis unterrichten.

2.3.3 Schadensersatz Sonstige Ansprüche wegen Pflichtverletzung Pflichtverletzungen der Sparkasse / Haftungsbegren-
zung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer eines autorisierten Überweisung Überweisungsauftrags
oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Sparkasse einen Schaden, der nicht bereits von den
Nummern 2.3.1 und 2.3.2 erfasst ist, � z. B. einen Folgeschaden �, nur unter den Voraussetzungen der dafür geltenden allgemei-
nen Anspruchsgrundlagen ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die
Sparkasse hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertre-
ten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen
des Mitverschuldens (§ 254 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)), in welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen
haben.
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(2) Die Haftung der Sparkasse nach Absatz 1 ist auf 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze
gilt nicht� für nicht autorisierte Überweisungen,� bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Sparkasse,� für Gefahren, die die Sparkasse besonders übernommen hat, und� für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

2.3.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nummer 2.3.2 und in Nummer 2.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer
nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überwei-
sung neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und ungerechtfertigter
Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:� Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung

eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens (§ 254 BGB), in welchem Um-
fang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben.� Für das Verschulden der von der Sparkasse zwischengeschalteten Stellen haftet die Sparkasse nicht. In diesen Fällen
beschränkt sich die Haftung der Sparkasse auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschal-
teten Stelle (weitergeleiteter Auftrag). [�]

[�]
3 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums2 (EWR) in
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung6) sowie Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR
(Drittstaaten4)
3.1 Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in
Währungen eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung6)
3.1.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:� Name und gegebenenfalls Adresse des Zahlungsempfängers, (Als Name des Zahlungsempfängers sind bei einer na-

türlichen Person deren Vorname(n) und Nachname(n) anzugeben und bei einer juristischen Person deren Firma oder
deren Name.),� Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC
unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfän-
gers anzugeben,� Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß �Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung�),� Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß �Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung�),� Überweisungsbetrag,� Name des Kunden,� Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.1.2 Ausführungsfrist
(1) Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

(2) Die Sparkasse macht einen bei ihr zu Gunsten des Kunden eingegangenen Überweisungsbetrag gemäß Nummer 2.2.1 Abs.
2 verfügbar.
[�]
3.1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung Sonstige Ansprüche wegen Pflichtverletzungen der Sparkasse /
Haftungsbegrenzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer eines autorisierten Überweisung Überweisungsauftrags
oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Sparkasse einen Schaden, der nicht bereits von Nummer
3.1.3.1 oder 3.1.3.2 erfasst ist � z. B. einen Folgeschaden �, nur unter den Voraussetzungen der dafür geltenden allgemeinen
Anspruchsgrundlagen ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Sparkasse die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die
Sparkasse hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertre-
ten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsät-
zen des Mitverschuldens (§ 254 BGB), in welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben.
[�]
3.1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung
Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung bestehen abweichend von den Ansprüchen in den Num-
mern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung neben et-
waigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB lediglich Scha-
densersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:� Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung

eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens (§ 254 BGB), in welchem Um-
fang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben. [�]
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3.1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in den Nummern 3.1.3.2 und 3.1.3.3 haben Kunden, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht
erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung
neben etwaigen Ansprüchen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB ledig-
lich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:� Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung

eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens (§ 254 BGB), in welchem Um-
fang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben. [�]

[�]
3.2 Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten4)
3.2.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung im Überweisungsauftrag folgende Angaben machen:� Name des Zahlungsempfängers, (Als Name des Zahlungsempfängers sind bei einer natürlichen Person deren Vor-

name(n) und Nachname(n) anzugeben und bei einer juristischen Person deren Firma oder deren Name.),� Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nummer 1.2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC
unbekannt, ist stattdessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfän-
gers anzugeben,� Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß �Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung�),� Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß �Anlage: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung�),� Überweisungsbetrag,� Name des Kunden,� Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

3.2.2 Ausführungsfrist
(1) Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

(2) Die Sparkasse macht einen bei ihr zu Gunsten des Kunden eingegangenen
Überweisungsbetrag gemäß Nummer 2.2.1 Abs. 2 verfügbar.

3.2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden
3.2.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
[�]
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resultieren, haftet die Sparkasse für eigenes Verschul-
den. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den
Grundsätzen des Mitverschuldens (§ 254 BGB), in welchem Umfang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben.

3.2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisierten Überweisung
Bei nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisungen hat der Kunde neben etwaigen Ansprü-
chen aus Auftragsrecht nach § 667 BGB und ungerechtfertigter Bereicherung nach §§ 812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach
Maßgabe der folgenden Regelungen:� Die Sparkasse haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung

eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens (§ 254 BGB), in welchem Um-
fang Sparkasse und Kunde den Schaden zu tragen haben. [�]

[�]
3.2.4. Auskunftsanspruch der Sparkasse
Ist bei einer Echtzeitüberweisung der Überweisungsbetrag dem Zahlungsempfänger verfügbar gemacht worden, der Überwei-
sungsauftrag aber wegen der Nichteinhaltung einer Frist gegenüber dem Kunden gemäß Nummer 1.6 Absatz 6 storniert worden,
so ist der Kunde auf Verlangen der Sparkasse verpflichtet, unverzüglich Auskunft über den Zahlungsempfänger und dessen Be-
reicherung zu erteilen, d.h. dessen Name, Anschrift und die für den Zahlungsempfänger eindeutige Bezeichnung der Forderung
mitzuteilen sowie ob der Kunde eine Gegenleistung für den stornierten Überweisungsauftrag vom Zahlungsempfänger erhalten
hat.

4 Besondere Bestimmungen für Sammel-Überweisungen
Für Sammel-Überweisungen gemäß Nummer 1.1 gelten die folgenden besonderen Bestimmungen.

4.1. Prüfungszeitraum bis zur Ausführung einer Sammel-Überweisung / Terminierter Sammelauftrag
(1) Die in einem Sammelauftrag gebündelt eingereichten Überweisungen müssen in einzeln ausführbare Zahlungsvorgänge um-
gewandelt werden. Die Umwandlung beginnt nach dem Zugang des Sammelauftrags gemäß Nummer 1.4 und wird so bald als
möglich abgeschlossen.

(2) [gültig bis 04.10.2025: Die Prüfung der Ausführungsbedingungen (siehe Nummer 1.6) für die im Sammelauftrag enthaltenen
Echtzeitüberweisungen wird die Sparkasse binnen maximal vier Stunden nach Eingang des Sammelauftrags durchführen. Die
Sparkasse strebt an, an Tagen ohne hohe Transaktionszahlen die Ausführungsbedingungen der Sammel-Echtzeitüberweisungen
binnen einer Stunde nach dem Zugang des Sammelauftrags zu prüfen.] Echtzeitüberweisungsaufträge, die schneller geprüft und
ausgeführt werden sollen, sind der Sparkasse nicht per Sammelauftrag, sondern als Einzelauftrag zu erteilen.
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(3) Reicht der Kunde einen terminierten Sammelauftrag, d. h. einen Sammelauftrag mit einem vom Einreichertag abweichenden
zukünftigen Ausführungsdatum als Fälligkeitstag, ein, so erfolgt die Prüfung der Ausführungsbedingungen erst an diesem Fäl-
ligkeitstag. Ist bei einem Sammelauftrag für Echtzeitüberweisungen das Fälligkeitsdatum zusätzlich mit einer bestimmten Uhr-
zeit kombiniert, so beginnt die Prüfung der Ausführungsbedingungen erst ab dieser Uhrzeit.

(4) Liegen die Ausführungsbedingungen vor, werden die im Sammelauftrag enthaltenen Überweisungen in der vom Kunden
gewählten Überweisungsart ausgeführt.

(5) Ergibt die Empfängerüberprüfung bei mindestens einer SEPA-Überweisung oder einer Echtzeitüberweisung eine Namens-
abweichung beim Kontoinhaber des Empfängerkontos, wird der Kunde hierüber informiert und muss entscheiden, ob er den
Sammelauftrag insgesamt, d.h. einschließlich dieser Überweisungen mit Namensabweichungen, entweder autorisiert oder ob
dieser nicht ausgeführt werden soll. Soweit die Sparkasse dazu bereit ist, kann Abweichendes vereinbart werden, z. B., dass alle
in einem autorisierten Sammelauftrag enthaltenen SEPA-Überweisungen oder Echtzeitüberweisungen mit fehlender Überein-
stimmung des Empfängernamens oder/und alle mit nahezu übereinstimmendem Empfängernamen nicht ausgeführt werden
sollen. Änderungen einzelner Empfängernamen sind nur durch Rückruf der gesamten Sammelauftragsdatei und die erneute
Einlieferung mit den korrigierten Angaben möglich.

4.2. Elektronischer Statusreport über die Ausführung
Über das Ausführungsergebnis einer jeden in einem Sammelauftrag enthaltenen Überweisung informiert die Sparkasse über
den elektronischen Statusreport, der nach Abschluss der Verarbeitung erstellt wird.

4.3. Darstellung der Sammel-Überweisungen im Kontoauszug
Alle in einem Sammelauftrag enthaltenen Sammel-Überweisungen werden unabhängig vom Termin ihrer Ausführung in einer
Summe dem Zahlungskonto des Kunden belastet. Aus dem Statusreport (siehe Nummer 4.2) ergeben sich die Einzelheiten zu
den ausgeführten Überweisungen.

4.4. Kündigung der Vereinbarung zur Erteilung von Sammelaufträgen
Die Kündigung der Vereinbarung zur Erteilung von Sammelaufträgen ist sowohl vom Kunden als auch nach Maßgabe von Num-
mer 26 AGB Sparkassen von der Sparkasse jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat möglich. Die Kündigungsfrist
beträgt für die Sparkasse zwei Monate, wenn ein Verbraucher an dieser Vereinbarung beteiligt ist.

[gültig ab 05.10.2025:
Hinweis: Überprüfung des Zahlungsempfängers nach Art. 5c Verordnung (EU) 260/2012
Die Sparkasse überprüft den Zahlungsempfänger, an den der Kunde eine SEPA-Überweisung oder Echtzeitüberweisung in Euro
innerhalb des einheitlichen europäischen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single Euro Payments Area (SEPA) beauftragen will.

Diese Empfängerüberprüfung wird unmittelbar, nachdem der Kunde die relevanten Informationen zum Zahlungsempfänger über-
mittelt hat und bevor dem Kunden die Möglichkeit zur Autorisierung seines Überweisungsauftrages gegeben wird, durchgeführt.
Im Falle von in Papierform erteilten Überweisungsaufträgen führt die Sparkasse die Empfängerüberprüfung zum Zeitpunkt des
Eingangs des Überweisungsauftrags durch, es sei denn, der Kunde ist zum Zeitpunkt des Eingangs nicht anwesend.

Hat der Kunde die Kundenkennung des Zahlungskontos des Zahlungsempfängers und den Namen des Zahlungsempfängers im
Überweisungsauftrag angegeben, wird überprüft und abgeglichen, ob die angegebene Kundenkennung und der vom Kunden an-
gegebene Name des Zahlungsempfängers übereinstimmen.

Kunden, die keine Verbraucher sind, können, wenn sie mehrere Überweisungsaufträge als Bündel einreichen, auf die Empfänger-
überprüfung verzichten. Haben sie bis auf Weiteres auf die Empfängerprüfung verzichtet, sind sie jederzeit berechtigt, diese
Dienstleistung wieder in Anspruch zu nehmen. Wenn der Kunde auf die Empfängerüberprüfung für die Einreichung von Überwei-
sungsaufträgen als Bündel verzichtet, teilt die Sparkasse dem Kunden mit, dass die Autorisierung eines gebündelten Überwei-
sungsauftrags dazu führen könnte, dass der Überweisungsbetrag auf ein Zahlungskonto überwiesen wird, dessen Inhaber nicht
der vom Kunden angegebene Zahlungsempfänger ist.

Bei fehlender Übereinstimmung der angegebenen Kundenkennung mit dem Namen des Zahlungsempfängers unterrichtet die
Sparkasse den Kunden auf der Grundlage der vom kontoführenden Zahlungsdienstleister des Empfängerzahlungskontos übermit-
telten Informationen hierüber und teilt ihm jedes Mal gleichzeitig mit, dass die Autorisierung des Überweisungsauftrags dazu
führen könnte, dass der Überweisungsbetrag auf ein Zahlungskonto überwiesen wird, dessen Inhaber nicht der vom Kunden na-
mentlich angegebene Zahlungsempfänger ist. Stimmen der vom Kunden angegebene Name des Zahlungsempfängers und die
Kundenkennung nahezu überein, so gibt die Sparkasse dem Kunden den Namen des Zahlungsempfängers an, der mit der vom
Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungskontos verbunden ist. Wird ein Zahlungskonto, das über die vom Kunden
angegebene Kundenkennung identifiziert wird, im Namen mehrerer Zahlungsempfänger geführt, benachrichtigt die Sparkasse
den Kunden, wenn der vom Kunden angegebene Zahlungsempfänger nicht zu den verschiedenen Zahlungsempfängern gehört, in
deren Namen das Zahlungskonto geführt oder gehalten wird.]

1 [�]
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Bedingungen für die Mastercard / Visa Card (Kreditkarte)
Fassung September 2021 März 2023

1 Ausgabe der Kreditkarte
Die von der Sparkasse/Landesbank ausgegebene Mastercard/Visa Card ist eine Kreditkarte (nachfolgend Kreditkarte genannt). Die
Kreditkarten kann können als physische Karte und zusätzlich als digitale Karte zur Speicherung auf einem Telekommunikations-,
Digital- oder IT-Geräten (mobiles Endgeräte) ausgegeben werden. Diese KundenbBedingungen gelten für beide Kartenformen
gleichermaßen, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes geregelt. Für die digitale Kreditkarte gelten ergänzend die Nutzungs-
voraussetzungen und Hinweise für die digitale Kreditkarte. Die Kartendaten der Kreditkarte können bereits vor Erhalt der physi-
schen Karte für einen Einsatz bei elektronischen Fernzahlungsvorgängen bereitgestellt werden, sofern dies von der Sparkasse/Lan-
desbank angeboten wird. Ergänzende Informationen für die digitale Kreditkarte sind in den Nutzungshinweisen und -vorausset-
zungen für die digitale Kreditkarte enthalten. Im Übrigen gelten weiterhin die Bedingungen für die digitale Mastercard/Visa Card
(Kreditkarte) mit individualisierten Authentifizierungsverfahren.
[�]
4 Verfügungsrahmen/finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf seine Kreditkarte nur innerhalb des vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmens und eines auf dem Kre-
ditkartenkonto
vorhandenen Guthabens gemäß Nummer 24 nutzen (finanzielle Nutzungsgrenze). Dabei mindern bereits getätigte, in den Kredit-
kartenabrechnungen bisher noch nicht berücksichtigte Kreditkartenumsätze das verfügbare Guthaben. Innerhalb dieses Rahmens
des vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmens gilt für den Bargeldservice das vereinbarte tägliche Verfügungslimit. Der Kar-
teninhaber kann mit der Sparkasse/Landesbank eine Änderung des vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmens oder des tägli-
chen Verfügungslimits vereinbaren.
[�]
5 Autorisierung von Zahlungsaufträgen
5.1 Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung
(Autorisierung) zur Ausführung des Zahlungsauftrages.
Hierzu hat der Karteninhaber entweder� an Geldautomaten die PIN einzugeben oder kontaktlosen Geldautomateneinsatz mit PIN zu nutzen, indem die Kreditkarte

vor das Empfangsgerät des Geldautomaten gehalten wird, [�]
[�]
9 Kreditkartenabrechnung
Die Kreditkartenabrechnung über die mit der Kreditkarte ausgelösten Zahlungsaufträge, die angefallenen Entgelte sowie die sons-
tigen Umsätze im Zusammenhang mit der Kreditkarte erfolgt in der mit dem Karteninhaber vereinbarten Weise (z. B. Abrechnung
über das elektronische Postfach, im Online-Banking oder am Kontoauszugsdrucker) einmal im Monat kostenlos zum vereinbarten
Abrechnungsstichtag. Zahlungseingänge werden taggleich mit Belastungsbuchungen verrechnet. Mit erteilter Kreditkartenabrech-
nung wird der darin ausgewiesene Forderungsbetrag sofort fällig. Dieser Betrag wird zeitnah dem vom Karteninhaber angegebenen
Zahlungskonto (Abrechnungskonto) in unserem Hause bei der Sparkasse/Landesbank belastet bzw. im Falle eines bei einem
Drittinstitut geführten Kontos von diesem durch Lastschrift eingezogen. Ein in der Kreditkartenabrechnung ausgewiesenes Gutha-
ben wird grundsätzlich auf das angegebene Zahlungskonto (Abrechnungskonto) übertragen. Sofern jedoch die Sparkasse/Landes-
bank die Möglichkeit der Überweisung eines Guthabens auf das Kreditkartenkonto anbietet (dies ergibt sich aus dem Preis- und
Leistungsverzeichnis), verbleibt ein Guthaben über den Abrechnungsstichtag hinaus auf dem Kreditkartenkonto. Wenn der Karten-
inhaber die Abrechnung in der vereinbarten Weise nicht innerhalb der vereinbarten Frist abgerufen hat, kann zeitnah eine papier-
hafte Abrechnung erfolgen und dem Karteninhaber gegen Portoersatz zugesandt werden. Der Karteninhaber hat die Kreditkarten-
abrechnung unverzüglich auf nicht autorisierte oder fehlerhaft ausgeführte Kartenverfügungen zu überprüfen.
[�]
12 Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
[�]
12.1.5 Kommt es vor der Sperranzeige zu einer nicht autorisierten Kartenverfügung und hat der Karteninhaber seine Sorgfalts-
p�ichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt, trägt der
Karteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbe-
sondere dann vorliegen, wenn er� den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Kartenverfügung der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen

Sperrannahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,� die persönliche Geheimzahl auf der physischen Kreditkarte vermerkt oder zusammen mit der physischen Kreditkarte
verwahrt hat,� die persönliche Geheimzahl auf dem mobilen Endgerät gespeichert hat oder� die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums verursacht werden, für den der Verfügungsrahmen gilt, beschränkt sich
jeweils auf den für die Kreditkarte vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmen. Für Schäden im Rahmen des Bargeldservices
haftet der Karteninhaber pro Kalendertag maximal in Höhe des vereinbarten täglichen Verfügungslimits, jedoch begrenzt auf
den monatlichen Verfügungsrahmen. Ein im Zeitpunkt der nicht autorisierten Kartenverfügung auf dem Kreditkartenkonto be-
stehendes Guthaben erweitert den monatlichen Verfügungsrahmen und damit den Haftungsumfang um diesen Guthabenbe-
trag, maximal jedoch auf das Dreifache des vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmens.
[�]
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12.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige
Sobald der Sparkasse/Landesbank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst der Verlust oder Diebstahl der Karte Kreditkarte
bzw. des mobilen Endgeräts mit digitaler Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht autorisierte
Nutzung von Kreditkarte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Sparkasse/Landesbank alle danach durch Kartenverfügungen
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die nach der Sperr-
anzeige entstehenden Schäden.

13 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Karteninhabers
13.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung hat die Sparkasse/Landesbank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf
Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Sparkasse/Landesbank ist verp�ichtet, dem Karteninhaber den Betrag ungekürzt zu erstat-
ten. Wurde der Betrag dem Abrechnungskonto belastet, wird die Sparkasse/Landesbank dieses wieder auf den Stand bringen,
auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht autorisierte Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verp�ichtungen sind
unverzüglich, spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse/Landebank zu
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Sparkasse/Landesbank angezeigt wurde, dass die Kartenverfügung nicht autori-
siert ist oder die Sparkasse/Landesbank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Sparkasse/Landesbank einer
zuständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich
mitgeteilt, hat sie ihre Verp�ichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht
bestätigt.
[�]
13.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
[�]
14 Sperre und Einziehung der Kreditkarte durch die Sparkasse/
Landesbank
Die Sparkasse/Landesbank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug der Kreditkarte (z. B. an Geldautomaten) veranlassen
bzw. die Löschung
der digitalen Kreditkarte verlangen oder selbst veranlassen, wenn� sie berechtigt ist, den Kreditkartenvertrag bzw. die Nutzung der digitalen Kreditkarte aus wichtigem Grund zu kündi-

gen,� sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte dies rechtfertigen oder� der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der Kreditkarte besteht.
Die Sparkasse/Landesbank wird den Karteninhaber über die Sperre unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst
vor, spätestens, jedoch unverzüglich nach der Sperre oder Löschung unterrichten. Darüber wird die Sparkasse/Landesbank den
Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre
oder Löschung unterrichten. Die Sparkasse/Landesbank wird die Kreditkarte entsperren oder diese durch eine neue Kreditkarte
ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre oder Löschung nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Kartenin-
haber unverzüglich.
[�]
16 Rückgabe der Kreditkarte
Die Kreditkarte bleibt Eigentum der Sparkasse/Landesbank. Sie ist nicht übertragbar. Die Kreditkarte ist nur für den auf der
physischen Kreditkarte angegebenen Zeitraum gültig. [�]
18 Entgelte und deren Änderung
[�]
18.2 Änderungen dieser Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens
in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Sparkasse/Landesbank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elekt-
ronischen Kommunikationsweg (z. B. das Elektronische Postfach) vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege
angeboten werden. Die von der Sparkasse/Landesbank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der Karteninhaber
diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zah-
lung des Karteninhabers gerichtet ist, kann die Sparkasse/Landesbank mit dem Karteninhaber nur ausdrücklich treffen. Die Än-
derung von Entgelten für den Zahlungsdiensterahmenvertrag (Girovertrag) richtet sich nach Nummer 17 Abs. 6 AGB-Sparkassen.
Bei Entgelten und deren Änderung für Karteninhabern, die nicht Verbraucher sind verbleibt es bei der Regelung in Nummer 17
Absatz 2 AGB-Sparkassen.
[�]
22 Zusatzkarte
[�]
22.3 Kündigung
Sowohl der Hauptkarteninhaber als auch der Zusatzkarteninhaber sind berechtigt, das Vertragsverhältnis über die Zusatzkarte
jederzeit gegenüber der Sparkasse/Landesbank zu kündigen. Eine Kündigung des Hauptkartenvertrages hat die gleichzeitige
Beendigung des Zusatzkartenvertrages zur Folge. Für das Kündigungsrecht der Sparkasse/Landesbank gilt Nummer 20 entspre-
chend. Jeder Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass mit Wirksamwerden der Kündigung des Zusatzkartenvertrages die
Kreditkarte unverzüglich und unaufgefordert an die Sparkasse/Landesbank zurückgegeben und eine digitale Kreditkarte ge-
löscht wird. Für Kartenverfügungen, die nach wirksamer Kündigung aus der weiteren Nutzung der Zusatzkarte bis zu ihrer Rück-
gabe an die Sparkasse/Landesbank entstehen, besteht die gesamtschuldnerische Haftung nach Nummer 22.1 fort.
[�]
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24 Guthaben
Auf dem Kreditkartenkonto kann durch Zahlungseingänge ein Guthaben entstehen. Entsprechende Zahlungseingänge können
insbesondere sein� Gutschriften durch den ursprünglichen Zahlungsempfänger (beispielsweise Refund (Händlergutschriften); Gewinne;

Entgelterstattungen),� Karte-zu-Karte-Zahlungsvorgänge (Money Send/Visa Direct),� Rückbuchungen von Kartenzahlungen (Chargeback).
Zudem kann auf das Kreditkartenkonto bargeldlos Guthaben übertragen werden, sofern dies von der Sparkasse/Landesbank
angeboten wird. Diese Übertragung hat auf ein von der Sparkasse/Landesbank benanntes Konto unter Angabe der Kreditkarten-
nummer zu erfolgen. Das Kreditkartenkonto ist nicht zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs bestimmt. Diese Übertragungsmög-
lichkeit kann von der Sparkasse/Landesbank auf einen maximalen Guthabenbetrag begrenzt werden. Dies und die Höhe des
maximalen Guthabenbetrags ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis oder einer gesonderten Vereinbarung mit der
Sparkasse/ Landesbank. Einzahlungen, durch die der maximale Guthabenbetrag überschritten wird, werden in voller Höhe auf
das Herkunftskonto zurückübertragen. Über ein Guthaben auf dem Kreditkartenkonto kann der Karteninhaber durch Nutzung
der Kreditkarte und durch Übertragung zugunsten des Abrechnungskontos verfügen.

Bedingungen für die digitale Mastercard / Visa Card (Kreditkarte)
mit individualisierten Authentifizierungsverfahren
Fassung März 2019 2023

[�]
5. Verfügungsrahmen/finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner digitalen Kreditkarte nur im Rahmen des für die Kreditkarte vereinbarten mo-
natlichen Verfügungsrahmens und eines auf dem Kreditkartenkonto vorhandenen Guthabens gemäß Nummer 14 vornehmen
(finanzielle Nutzungsgrenze). Bei jeder Nutzung wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch vorangegangene Verfügungen
(mit der digitalen oder der physischen Kreditkarte) bereits ausgeschöpft ist. Dabei mindern bereits getätigte, in den Kreditkar-
tenabrechnungen bisher noch nicht berücksichtigte Kreditkartenumsätze das verfügbare Guthaben. Der Karteninhaber kann mit
der Sparkasse/Landesbank eine Änderung des vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmens der Kreditkarte oder des täglichen
Verfügungslimits vereinbaren.
[�]
10. Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen
10.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige
[�]
f) Kommt es vor der Sperranzeige nach Nummer 7.2 a) zu nicht autorisierten Kartenverfügungen und hat der Karteninhaber seine
Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehandelt,
trägt der Karteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann
insbesondere dann vorliegen, wenn� der Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Verfügung der Sparkasse/ Landesbank oder dem Zentralen Sperran-

nahmedienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt wurde, nachdem der Karteninhaber hiervon Kenntnis erlangt
hat oder� der Entsperrcode ungesichert elektronisch gespeichert oder ungesichert auf einem Gerät notiert oder als Abschrift
zusammen mit einem Gerät aufbewahrt wurde, das als mobiles Endgerät mit digitaler Kreditkarte dient oder� die digitale Kreditkarte auf dem mobilen Endgerät nicht gelöscht wurde, bevor der Karteninhaber den Besitz an die-
sem mobilen Endgerät aufgibt (z. B. durch Verkauf, Entsorgung).

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums verursacht werden, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden,
beschränkt sich jeweils auf den für die Kreditkarte vereinbarten monatlichen geltenden Verfügungsrahmen.
Ein im Zeitpunkt der nicht autorisierten Kartenverfügung auf dem Kreditkartenkonto bestehendes Guthaben erweitert den mo-
natlichen Verfügungsrahmen und damit den Haftungsumfang um diesen Guthabenbetrag, maximal jedoch um das Dreifache
des vereinbarten monatlichen Verfügungsrahmens.
[�]
14. Guthaben
Auf dem Kreditkartenkonto kann durch Zahlungseingänge Guthaben entstehen. Entsprechende Zahlungseingänge können ins-
besondere sein� Gutschriften durch den ursprünglichen Zahlungsempfänger (beispielsweise Refund (Händlergutschriften); Gewinne;

Entgelterstattungen),� Karte-zu-Karte-Zahlungsvorgänge (Money Send/Visa Direct),� Rückbuchungen von Kartenzahlungen (Chargeback).
Zudem kann auf das Kreditkartenkonto bargeldlos Guthaben übertragen werden, sofern dies von der Sparkasse/Landesbank
angeboten wird. Diese Übertragung hat auf ein von der Sparkasse/Landesbank benanntes Konto unter Angabe der Kreditkarten-
nummer zu erfolgen. Das Kreditkartenkonto ist nicht zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs bestimmt. Diese Übertragungsmög-
lichkeit kann von der Sparkasse/Landesbank auf einen maximalen Guthabenbetrag begrenzt werden. Dies und die Höhe des
maximalen Guthabenbetrags ergibt sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis oder einer gesonderten Vereinbarung mit der
Sparkasse/ Landesbank. Einzahlungen, durch die der maximale Guthabenbetrag überschritten wird, werden in voller Höhe auf
das Herkunftskonto zurückübertragen. Über ein Guthaben auf dem Kreditkartenkonto kann der Karteninhaber durch Nutzung
der Kreditkarte und durch Übertragung zugunsten des Abrechnungskontos verfügen.
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Änderungen im Preis- und Leistungsverzeichnis per 1. April 2025

1. Preismodelle für Privatgirokonten (Lohn-, Gehalts-, Rentenkonten)
Hinweis: Für nicht aufgeführte Leistungen werden Entgelte gemäß des aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnisses berechnet.

Privatgirokonto Classic /
Basiskonto

Privatgirokonto Komfort
/Basiskonto

Privatgirokonto
starpac premium*

ab 1.04.2025 ab 1.04.2025 ab 1.04.2025
Kontoführun monatlich in EUR

bis 24 Jahre
5,00

kostenlos 4,00
von 25 bis 28 Jahre 5,00 8,00
ab 29 Jahre 10,00 16,00

Preis e Vor an in EUR1

Überweisung� SEPA-Überweisung beleghaft

0,50 kostenlos kostenlos

� SEPA-Überweisung online� SEPA-Überweisung am Selbst-
bedienungsterminal� Echtzeit-Überweisung� giropay (Kwitt)-Überweisung

Gutschrift einer Überweisung
Dauerauftrag� Ausführung 0,50 kostenlos kostenlos� Einrichtung / Änderung /

Löschung kostenlos kostenlos kostenlos
Lastschrift

0,50 kostenlos kostenlos
Kartenzahlung
Scheckeinzug (Gutschrift eines Schecks)
Scheckeinlösung
(Belastung eines Schecks)
Bargeldauszahlung� an der Kasse 0,50 kostenlos kostenlos� am eigenen Geldautomaten

oder Geldautomaten der SPK-
Finanzgruppe

kostenlos kostenlos kostenlos� am fremden Geldautomaten 0,50 kostenlos kostenlos
Bargeldeinzahlung� an der Kasse 0,50 kostenlos kostenlos� am eigenen Geldautomaten

oder Geldautomaten der SPK-
Finanzgruppe

kostenlos kostenlos kostenlos� am fremden Geldautomaten 0,50 kostenlos kostenlos

2. Kostenpflichtige Serviceleistungen
Preis in Euro
ab 1.04.2025

Ausgabe von Hartgeld
Privatkunde mit Kontoverbindun im Haus 0,50 je RolleGeschäftskunde mit Bankverbindung im Haus bzw. üblicher Nutzung
Annahme von Hartgeld
Ab 50 Münzen:
Gutschrift auf einem Privatgirokonto / Konto von Schulen und Kindergärten 5,00 je Safebag
Serviceleistungen als Alternative zum kostenlosen medialen Angebot
Rücksetzun Start-PIN stationär / telefonisch 10,00

1 Es wird nur dann ein Entgelt durch den Zahlungsdienstleister erhoben, wenn die Überweisung vom Zahler ausgelöst und au-
torisiert wurde und der Zahlungsdienstleister den Zahlungsauftrag fehlerfrei durchgeführt hat.



Bei Ihrem Konto stehen Sie im Mittelpunkt!� Sie entscheiden, wie und wo Sie Ihre Finanzgeschäfte abwickeln.� Mit der als beste Banking-App Deutschlands prämierten Sparkassen- App.� Vor Ort durch unsere Mitarbeitenden.� Telefonisch durch unser KundenServiceCenter von 8 bis 18 Uhr (� 02161 279-0).� Egal mit wem Sie wie sprechen, Sie erhalten immer eine vertrauensvolle Beratung oder
Hilfestellung � je nachdem wobei Sie uns brauchen.� Mehrwertleistungen der S-Vorteilswelt, mit der Sie z. B. vergünstigt Tickets kaufen,
Reisen buchen oder bei regionalen/überregionalen Partnern mit Preisvorteilen einkaufen
können. Alle Informationen finden Sie hier www.sskmg.de/vorteilswelt� Ihre Sparkassen-Card Debit Mastercard, mit der Sie auch im Internet einkaufen können.� Ihre Entscheidung für die Sparkasse ist auch eine Entscheidung für regionale
Verantwortung, die wir u. a. dadurch leben, dass wir uns in der Gesellschaft engagieren
und die nachhaltige Entwicklung unserer Stadt fördern.


